
Wichtige Infos zu B197 und 
Automatikführerschein (78) !!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sehr geehrte(r) Fahrschüler/In,     
  
egal ob du den Führerschein wie bisher auf einem PKW mit Schaltgetriebe machen möchtest 
oder die neue Automatikregelung wählst – wir bieten dir beide Varianten an. 
 
 
Folgendes solltest du wissen: 
 
Grundsätzlich war es schon immer möglich, die Ausbildung und auch die praktische Prüfung 
auf einem Automatikfahrzeug zu absolvieren. Ein großer Vorteil einer Automatikausbildung 
liegt darin, dass das manuelle Schalten und Kuppeln entfallen.  
 
Bisher gibt es jedoch einen entscheidenden Nachteil. Im Führerschein wird die Schlüsselzahl 
78 eingetragen. Die Schlüsselzahl 78 reduziert den Führerschein ausschließlich auf 
Automatikfahrzeuge. Schaltwagen dürfen nicht gefahren werden. Die Schlüsselzahl 78 kann 
nur durch eine erneute praktische Prüfung mit einem Schaltwagen ausgetragen werden. 
 
Mit der neuen Regelung ist es nun möglich statt der Schlüsselzahl 78 (Automatik) nun die 
Schlüsselzahl 197 zu erwerben.  
Für den Wegfall der Automatikbeschränkung muss eine mindestens 10-stündige Ausbildung 
(a. 45 Minuten) auf einem Kraftfahrzeug mit Schaltgetriebe und eine 15-minütigen Testfahrt 
innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften nachgewiesen werden. Sollten die 10-
stündige Ausbildung nicht ausreichen um die Schaltkompetenz zu bescheinigen, müssen 
zusätzliche Fahrstunden auf dem Schaltwagen stattfinden. Die Schaltkompetenz kann nur 
bescheinigt werden, wenn der Fahrschüler in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug mit Schaltgetriebe 
sicher, verantwortungsvoll und umweltbewusst zu führen. Nach Abschluss der Ausbildung 
wird dem Fahrschüler eine Bescheinigung ausgehändigt. Bei Vorlage bei der 
Fahrerlaubnisbehörde ist im neuen Führerschein die Automatikbeschränkung (Schlüsselzahl 
78) ausgetragen und dafür die neue nationale Schlüsselzahl 197. Nun kann mit einem 
Automatik- und Schaltwagen gefahren werden. 
 
Was Fahranfänger über die Schlüsselzahl 197 wissen sollten:  
Unter folgenden Voraussetzungen bietet die neue nationale Schlüsselzahl B197 die 
Möglichkeit, auch Schaltwagen zu fahren, obwohl die Fahrprüfung auf einem 
Automatikfahrzeug absolviert wurde; d. h. eine kombinierte Automatik- 
Schaltfahrzeugausbildung: 
Eine mindestens 10-stündige Ausbildung (a. 45 Minuten) auf einem Kraftfahrzeug mit 
Schaltgetriebe und eine 15-minütige Testfahrt innerhalb und außerhalb geschlossener 
Ortschaften muss nachgewiesen werden. Sollten die 10-stündige Ausbildung nicht ausreichen 
um die Schaltkompetenz zu bescheinigen, müssen zusätzliche Fahrstunden auf dem 
Schaltwagen stattfinden.  
 



 
 
Die Schaltkompetenz kann nur bescheinigt werden, wenn der Fahrschüler in der Lage ist, ein 
Kraftfahrzeug mit Schaltgetriebe sicher, verantwortungsvoll und umweltbewusst zu führen. 
Nach Abschluss der Ausbildung wird dem Fahrschüler eine Bescheinigung ausgehändigt. 
 

W I C H T I G:  
Was muss man bei Erweiterung der Fahrerlaubnis beachten: 
 

 Wer die Klasse B mit Schlüsselzahl 197 erworben hat, erhält bei der Erweiterung der 
Fahrerlaubnis auf aufbauende Klassen wie z. Bsp. Klasse BE, C1, C1E, C oder CE für diese 
Klassen eine Automatikbeschränkung mit der Schlüsselzahl 78, sofern diese Prüfungen mit 
einem Automatikfahrzeug abgelegt werden. 

 Die Klasse B 197 bewirkt somit keine automatische Einschränkungsbefreiung auf aufbauende 
Erweiterungsklassen. 

 Hier ist Vorsicht geboten!!! Sonst könnte es passieren, dass ein Fahrerlaubnisbewerber die 
Schlüsselzahl 197 bei der Klasse B und bei der Klasse BE, C1, C1E oder C/CE bei Ausbildung auf 
einem Automatikfahrzeug, die Schlüsselzahl 78 eingetragen wird. 

 
Für weitere Fragen steht dir das Büropersonal gerne zur Verfügung. 
 
Das AZVG Team 
 

 
         Die B197 Erläuterungen habe ich gelesen und verstanden. 
 
    
 


